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Verordnungs - Blatt
fuͤr die

Fürſtlich Fürſtenbergiſche

Domainen⸗Adminiſtration .
I . Abtheilung .

Nro . 7 . 18ʃ12 .

Den S . Juli

Nr . 581u . Die Häuſer⸗ und Gewerbs⸗Steuerfreiheit der Hüttenwerks⸗

gebäulichkeiten betreffend .

werksadminiſtration wird hiemit eröffnet , daß gemäß erhaltener

der Forſtdomainen und Bergwerke vom 14 . Jänner 1842

Rr . 525 die Arbeits⸗Kunſt⸗ und Vorraths⸗Häuſer derjenigen Eiſenwerke , welche Hohöfen beſitzen ' ) die

im §. 3. i. der Häuſerſteuerordnung vom 18 . September 1810 und im . 40 der Gewerbsſteuerordnung

vom 6. April 1815 hinſichtlich der zum Bergbau gehörigen Arbeits⸗ Kunſt⸗ und Vorraths⸗Häuſer aus⸗

geſprochene Freiheit von der Entrichtung der ganzen Häuſerſtener und der haͤlftigen Gewerbsſteuer an⸗

zuſprechen haben .
Dieſe Freiheit iſt daher auch für alle ſtandesherrlichen Arbeits⸗ Kunſt⸗ und Vorraths⸗Häuſer der⸗

jenigen Eiſenwerke , auf welchen Erze verhüttet werden , in Anſpruch zu nehmen .

Donaueſchingen , den 17 . Mai 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .

Dilger .

Den ſämmtlichen Stellen der Hütten

Auskunft der Großherzoglichen Direction

Vdt . Binder .

Nr . 72353 . Die Diäten der Amtskörperſchafts⸗ und Gemeinde⸗Diener im

Würtembergiſchen betreffend .

Den Fürſtlichen Verrechnungen im Königreiche Würtemberg wird andurch eröffnet , daß ſich für die

Zukunft die Taggelder⸗ , Diaͤten⸗ und Reiſekoſten⸗Bezüge der Amtskörperſchafts⸗ und Gemeinds⸗Diener nach

der durch die Königliche Verordnung vom 22 . Februar 1841 Regierungsblatt Nr . 83 gegebenen Norm

in richten haben , und daher die Verfügung vom 7. Dezember 1835 . Nr . 9064 von nun an außer Wir⸗

kung geſetzt werde .

Donaueſchingen , den 20 . Juni 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei⸗

A .

Zepf . vdt. Binder.



— 32. — —

Nr . 7292 . Die Gebühren der Gerichtsboten für gerichtliche Zuſtellungen betr .

An ſämmtliche Verwaltungen und Verrechnungen unter badiſcher Hoheit .
Denſelben wird nachſtehende Verfügung des Großherzoglichen Hofgerichtes des Seekreiſes vom

13 . dies Monats Nr . 6175 zum Wiſſen und Benehmen eröffnet :
„ Durch Anfragen mehrerer Aemter des dieſſeitigen Gerichtsſprengels ſieht man ſich veranlaßt , im

Einklange mit den von andern Gerichtshöfen erlaſſenen Beſtimmungen die über die Gebühren der Ge⸗
richtsboten beſtehenden Vorſchriften zuſammen zu ſtellen und zur allgemeinen Kenntniß zu bringen .

§. 1. Der Gerichtsbote bezieht regelmäßig eine Zuſtellungsgebühr von 4 kr. für die Zuſtellungeiner richterlichen Verfügung , es mag eine antliche , hofgerichtliche oder oberhofgerichtliche ſein .
§. 2. Ausnahmsweiſe hat der Gerichtsbote neben der Zuſtellungsgebühr noch eine Meilengebühr

anzuſprechen , jedoch nur dann , wenn die Zuſtellung nicht auf ſeinem gewöhnlichen Botengang ſtatt findet ,
weil er :

a . entweder wegen beſonderer Dringlichkeit einen beſondern Auftrag zur Zuſtellung einer Verfügung
erhält ,

b. oder in Gemeinden , welche weit zerſtreute Wohnungen enthalten , einen erheblichen Umweg machen
muß, um zur Wohnung zu gelangen , in der die Zuſtellung zu bewirken iſt .

In letzterm Fall wird die Meilengebühr berechnet nach der Entfernung des nächſten Punktes , den
der Gerichtsbote auf ſeinem gewöhnlichen Botengange zu betreten hatte , bis zu dem Orte , wo die Zu⸗
ſtellung zu beſorgen iſt .

§. 3. Die Meilengebühr , wo ihre Anrechnung ſtatt hat , beträgt für die Stunde des Hin⸗ und Her⸗
Ganges :

a. wenn die Verfügung eine amtliche iſt , 71 kr. ,
b. wenn dieſelbe eine hofgerichtliche oder oberhofgerichtliche iſt , 12 kr
§ 4. Weitere Gebühren als die hier genannten hat der Gerichtsbote nicht anzuſprechen , nament⸗

lich nichts für Ausſtellung der Zuſtellungsſcheine . Ueberforderungen werden geahndet .
§. 5. Der Gerichtsbote hat auf den Zuſtellungsſcheinen ſeine Gebühren einzeln zu verzeichnen und

deren Zahlung zu beſcheinigen . “

Donaueſchingen , den 20 . Juni 1842 .
Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .

Zepf⸗
vdt . Binder .

22
Nr . 8060 . Die Vorlage der jährlichen Conſignationen über Gemeinde⸗

Umlagen betreffend .
An ſämmtliche Fürſtliche Verrechnungen unter badiſcher Hoheit .

Durch den Umſtand , daß mit Aufſtellung der Voranſchläge von den Ortsvorſtänden der durch die
Verordnung vom 20 . Oktober 1837 Regierungsblatt Nr . 42 vorgeſchriebene Termin nirgends eingehal⸗
ten wird , und die Genehmigung derſelben noch überdies durch die Prüfungsbehörden bei der Mehrzahl
der ſtandesherrlichen Aemter eine ungebührliche Verzögerung erleidet , ſieht man ſich zur Umgehnng frucht⸗
loſer Monitorien veranlaßt , den Termin zur Vorlage der Umlagen⸗Conſignationen vom erſten Jänner auf
den erſten März zu verlegen , wobei man erwartet , daß die Verrechnungen dieſen Termin genau ein⸗
halten , und bei vorliegenden Hinderniſſen nicht vorerſt Erinnerungen von dieſſeitiger Stelle abwarten ,
ſondern jene ſogleich mit Bitte um angemeſſene Friſterſtreckung zur Anzeige bringen werden .



1

Inzwiſchen ſind die Bezirksämter wiederholt anzugehen , durch geeignete Verfügungen an die Orts⸗vorſtände und die Amtsreviſorate dahin zu wirken , daß die Voranſchläge nach der Eingangs allegirtenVerordnung rechtzeitig aufgeſtellt , geprüft und zur Genehmigung vorgelegt , ſofort die Umlagen von denSteuerpflichtigen ohne Aufenthalt eingefordert und beigetrieben , und daß insbeſondere in Beziehung aufdie ſtandesherrlichen Beitraͤge die Forderungszettel , ſobald die Voranſchlaͤge und die Umlagen⸗Regiſterdie amtlichen Genehmigungen erhalten haben , den Rentämtern unverzüglich übergeben werden ; wo⸗bei den Bezirksamtern bemerklich zu machen iſt , daß es nicht ſo faſt in Beziehung auf die Fürſtliche— Standesherrſchaft , als vielmehr in Abſicht auf die übrigen Umlagepflichtigen im Intereſſe des Gemeinde⸗haushalts liege , daß die Aufſtellung der Voranſchläge resp . das Gemeinde⸗Umlageweſen, möglichſt be⸗fördert und energiſch betrieben werde , damit nicht durch Verzögerung des Geſchäfts die beſte Zeit, woder Landmann noch parate Zahlungsmittel beſitzt , zum Einzug der Umlagen verloren gehe .Sollte gleichwohl ſich die Aufſtellung , Prüfung und Genehmigung der Voranſchläge und die Ueber⸗gabe der Forderungszettel durch die Ortsvorſtände über alle Gebühr verzögern , ſo daß die Rentaͤmterin die Unmöglichkeit verſetzt waͤren, die Vorlage möglichſt vollſtändiger Umlagen⸗Conſignationen zu be⸗wirken , ſo haben ſich die Verrechnungen mit geeigneten Beſchwerden in Zeiten an die Aemter zu wen⸗den , und wenn ſolche nicht gehörig beachtet , oder gar zurückgewieſen werden ſollten , zur Einſchreitunghöhern Orts Anzeige anher zu machen .

Donaueſchingen ,den 4. Juli 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei.

Zepf .

vdt . Binder .

Nr . 81u7 . Die jährliche Vorlage der Steuer⸗ZJettel betreffend.
An ſämmtliche Verrechnungen unker badiſcher Hoheit .

In Folge der landesherrlichen Verordnung vom 4. April 1842 , das Steuer Ab⸗ und Zuſchreibenbetreffend ( Regierungsblatt Nr . 14 ) , wird die Vorſchrift vom 15 . Mai 1834 Nr . 3226 dahin abge⸗ändert , daß die Steuerzettel der Fürſtlichen Verrechnungen von nun an auf 1. Dezember an die Rech⸗nungs⸗Reviſion einzuſenden ſind .
Hiernach haben ſich die Fürſtlichen Verrechnungen zu achten .
Donaueſchingen , den 7. Juli 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
A

Zepf .

Vdt. Binder .
2 . . . ··NNN

Nr . 8172 . Den Eintrag der Gült⸗ und Zins⸗Bereine in die Grund⸗ und
Gewähr⸗Bücher der Gemeinden betreffend .

An ſämmtliche Rentämter unter badiſcher Hoheit .
Man hat es für nothwendig erkannt , die Zins und Gült⸗Bereine in die Grund⸗ und Gewähr⸗Bücher , resp . in die ihre Stelle vertretenden Contraktenbücher der Gemeinden eintragen zu laſſen .Die Rentämter unter badiſcher Hoheit werden daher angewieſen , fuͤr den fraglichen Eintrag , welcherzur Sicherſtellung der Gülten und Zinſe erforderlich iſt , ( vid . Bekk über die dinglichen Rechte an Liegen⸗



ſchaften ) Sorge zu tragen , und binnen ſechs Monaten anher anzuzeigen , wie weit dieſes Geſchäft ge⸗

diehen iſt .

Donaueſchingen , den 7. Juli 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
Ade De

du Mont .
vdt . Binder .

—

Nr . 8182 . Die Vorlage von Koſten⸗Verzeichniſſen der ſtandesherrlichen An⸗

wälte in auſſergerichtlich beſorgten Geſchäften betreffend .

An ſämmtliche Fürſtliche Stellen unter badiſcher Hoheit .

Es tritt oft der Fall ein , daß die ſtandesherrlichen Anwälte außergerichtliche Geſchäfte beſorgen ,

von welchen die dieſſeitige Stelle erſt durch die Vorlage der Koſtenverzeichniſſe Kenntniß erhält . Da mit

dieſer Vorlage außerdem auch gewöhnlich die Anzeige unterlaſſen wird , ob die betreffenden Geſchäfte

ganz beendigt ſeien und wer die Koſten zu tragen habe , ſo kann bei der Zahlungsanweiſung der Koſten⸗

verzeichniſſe nicht immer die gehörige Rückſicht genommen werden .

Um dieſem Uebelſtande abzuhelfen , werden unter Einem die ſtandesherrlichen Anwälte beauftragt ,

in ſolchen Fällen ihre Koſtenverzeichniſſe an die betreffenden Verwaltungsſtellen einzuſenden , welche dieſe

dann mit erläuternden Berichten und geeigneten Anträgen zur Zahlungsanweiſung anher vorzulegen

haben.
Donaueſchingen , den 7. Juli 1842 .

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Domainen⸗Kanzlei .
I . A. d

du Mont .

vdt . Binder⸗

Sienſtnachrichten .

Seine Hochfürftliche Durchlaucht haben nach höchſter Entſchließung vom 13 . Juni 1842 dem Förſter

Freudigmann die Forſtei Rippoldsau definitio zu übertragen und

nach höchſter Entſchließung vom 22 . Juni 1842 der Bitte des Hüttenverwalters Goguel in Riß⸗

dorf um Entlaſſung aus dem Fürſtlichen Dienſte gnädigſt zu entſprechen geruht .

Geſtorben iſt :

den 25 . Mai 1842 der penſionirte Förſter Limberger zu Reufra⸗


	[Seite 49]
	[Seite 50]
	[Seite 51]
	[Seite 52]

